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Sehr geehrte Autoren,

das Mitteilungsblatt Gutenzell-Hürbel macht  
in den Kalenderwochen 33-35 Sommerpause.
Nächste Veröffentlichung: 10.09.2021
Redaktionsschluss: 06.09.2021, 23:45 Uhr
Wir bitten um Beachtung und wünschen Ihnen 
erholsame Sommerferien.   Der Verlag

Sommerpause
in Gutenzell-Hürbel

Bericht aus der letzten öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates vom 02.08.2021 

Bürgerfragestunde 
Aus der Bürgerschaft wurden keine Fragen gestellt. 
  
Protokollgenehmigung 
Der Gemeinderat genehmigte das Protokoll der öffentlichen 
Sitzung vom 26.07.2021. 
  
Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nicht-öffentlichen 
Sitzung 
Bürgermeisterin Wieland gab folgende Beschlüsse aus der letz-
ten nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 26.07.2021 
bekannt: 
-  Der Gemeinderat hat die Verpachtung eines gemeindeei-

genen Flurstücks beschlossen. 
  
Bausachen 
a)  Nutzungsänderung des ehemaligen Bräuhauses in ein 

Wohngebäude mit fünf Wohneinheiten, Flst. 4/2 und 
6/1, Schloßbezirk, Gemarkung Gutenzell 

b)  Neubau eines Wohnhauses, Flst. 393, Zillishausen, 
Gemarkung Hürbel 

c)  Auffüllung von Bodenmaterial, Flst. 1284, Kirchberger 
Esch, Gemarkung Gutenzell 

  
a)  Das gemeindliche Einvernehmen wurde einstimmig erteilt. 

Es ist jedoch zu überprüfen, ob ein Entwässerungsgesuch 
nachgereicht werden muss. 

b) Das gemeindliche Einvernehmen wurde einstimmig erteilt. 
c) Das gemeindliche Einvernehmen wurde einstimmig erteilt. 

Bebauungsplan „Bei der Schule” und die örtlichen Bau-
vorschriften hierzu: 
- Beratung und Billigung des Planentwurfs 
-  Beschluss über die öffentliche Auslegung sowie förm-

liche Beteiligung der Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange 

Vertreter des Planungsbüros Sieber sowie des Ingenieurbüros 
Fassnacht erläuterten dem Gremium nochmals ausführlich 
den Planentwurf. Es gibt in diesem Baugebiet entsprechend 
den Typenschablonen mehrere Nutzungsmöglichkeiten, wobei 
man sich hier stets an einer ortstypischen Bebauung orientiert 
hat. Die Möglichkeiten sind im Textteil des Bebauungsplanes 
erläutert. Außerdem wurden das geforderte Lärmschutzgut-
achten sowie die dazugehörende Landschaftsplanung vorge-
stellt. Nachdem nun der Plan nochmals öffentlich ausgelegt 
wird und eine weitere Behördenbeteiligung stattfindet, soll in 
einer der nächsten Gemeinderatssitzungen der letztendliche 
Satzungsbeschluss erfolgen. 
Der Gemeinderat beschließt bei zwei Enthaltungen die Über-
leitung des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan „Bei 
der Schule“ und den örtlichen Bauvorschriften hierzu auf die 
Rechtsgrundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung vom 3. November 2017, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14.06.2021. Die weiterführende Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Bei der Schule“ und den örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB 
wird beschlossen. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gutenzell-Hürbel billigt den 
Entwurf zum Bebauungsplan „Bei der Schule“ und die örtli-
chen Bauvorschriften hierzu in der jeweiligen Fassung vom 
23.07.2021. 
Mit diesem Entwurf sind die öffentliche Auslegung gem. § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und die Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
Es wird auf die bereits erfolgte öffentliche Bekanntmachung 
im Amtsblatt der KW 31 vom 06.08.2021 verwiesen. 
  
Bebauungsplan „Waldenäcker II” und die örtlichen Bau-
vorschriften hierzu: Beratung und Beschlussfassung der 
eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der öffentli-
chen Beteiligung der 2. Verfahrensrunde nach § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB zur Fassung vom 15.10.2020 
Die Vertreter des Planungsbüros Sieber sowie des Ingenieur-
büros Fassnacht erläuterten bei diesem Tagesordnungspunkt 
ebenfalls den aktuellen Sachstand beim Baugebiet „Walde-
näcker II“. Die vorgebrachten Einwendungen wurden in dem 
vorliegenden Plan abgewogen und gegebenenfalls eingear-
beitet. Es wurde zudem ein Artenschutzbericht erstellt. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig: 
1.  Der Gemeinderat der Gemeinde Gutenzell-Hürbel macht 

sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage 
zur Fassung vom 15.10.2020 zu eigen. 

2.  Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte 
wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfs-
fassung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen 
ausgearbeitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Än-
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derungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen 
Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung 
identisch. Der Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung 
vom 21.06.2021. Die Änderungen beschränken sich auf 
Ergänzungen der Hinweise und redaktionelle Änderungen 
der Planzeichnung und des Textes. Es sind keine Inhalte 
betroffen, die zu einer erneuten Auslegung führen. Die 
von den Änderungen betroffenen Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange werden entsprechend benach-
richtigt. 

3.  Der Bebauungsplan „Waldenäcker II“ in der Fassung vom 
21.06.2021 wird gemäß dem Satzungstext als Satzung 
beschlossen. 

  
Kreditaufnahme 
Insbesondere für die Erschließung des Baugebietes „Brühl III“ 
in Gutenzell ist die Aufnahme eines Kredites erforderlich. Damit 
sollen die eingehenden Abschlagsrechnungen der Erschlie-
ßungsfirmen bedient werden. Mit den Bauplatzverkäufen soll 
der Kredit anschließend wieder getilgt werden. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Aufnahme eines 
Kredites über 1 Million Euro bei der Landesbank Baden-Würt-
temberg. Das Darlehen hat einen Zinssatz von 0,00 Prozent 
über die Gesamtlaufzeit. Die Valuta erfolgt in zwei Teilbeträ-
gen im August sowie im Oktober. Die erste Tilgungsrate hat 
Ende Februar zu erfolgen, die zweite Tilgungsrate erfolgt Ende 
April 2022. 
  
Verschiedenes 
Hier wurde über folgende Themen beraten: 
•  Kosten für die Erstellung einer früheren Machbarkeitsstu-

die im Rahmen des Hochwasserschutzes 
•  Einreichung eines Zuschussantrages für Erstellung von 

Niederschlagsabflussmodellen in den beiden Weilern Nie-
dernzell und Zillishausen 

•  Beauftragung des Ingenieurbüros Fassnacht mit der Über-
prüfung von Kanälen im Zuge der Eigenkontrollverordnung 

•  Schließung eines Loches an der Dachverwahrung bei der 
Grundschule 

• Unterkunft für die Krabbelgruppe Hürbel 
• Schäden an gemeindeeigenen Wegen 
•  Überprüfung von vermeintlich kranken Bäumen in der 

Kirchberger Straße 
 

Für Notfälle 
Feuerwehr/ Rettungsdienst oder Notarzt 112 oder 19222
Polizei 110
Krankentransporte (07351) 19222

Arzt
Bitte beachten Sie, dass die ärztlichen Bereitschaftsdienste von 
der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert und im Krankenhaus 
Biberach (Sana Kliniken, Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach) 
durchgeführt werden.

Allgemeiner Notfalldienst:
Tel. 116 117  
(zentrale Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes)
Öffnungszeiten der Notfallpraxis:
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8:00-22:00 Uhr.
Kreisklinik Biberach, Ziegelhausstr. 50 in 88400 Biberach an der Riß

Achtung: Ab sofort werden alle ärztlichen Bereitschaftsdienste 
über die Telefonnummer 116 117 vermittelt.
Dazu gehören:
Kinderärztlicher Notdienst
Augenärztlicher Notdienst

Bestattungen
Bestattungsinstitut Christian Streidt GmbH, Illertissen
Telefonnummer: (07303) 3303

Apothekennotdienst
dienstbereit rund um die Uhr-Dienstwechsel 8.30 Uhr
Freitag, 13.08.2021 bis Donnerstag, 09.09.2021 
siehe Sonderspalte Seite 3

Wochenenddienst der Sozialstation
Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller e. V.
Bereich Ochsenhausen (Für die Gemeinden Erlenmoos und 
Gutenzell-Hürbel sowie die Stadt Ochsenhausen) 
Krankenhausweg 28, 88416 Ochsenhausen
Tel.: (07352) 923011

Alten- und Krankenpflege 
24-Stunden-Rufbereitschaft 
Tel.: (07352) 923000

Betreuungsgruppe Silberperlen 
Katholisches Gemeindehaus Reinstetten 
Tel.: (07352) 923017

Haus- und Familienpflege
Tel.: (07352) 923033

Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu
kostenfrei - rund um die Uhr 
Tel.: (0800) 1110111 oder (0800) 1110222.

MR Soziale Dienste gGmbH
Haushaltshilfe und Familienpflege im Raum Rottum-Rot-Iller
Informationen unter Tel: (0800) 400 200 5 (kostenfrei)

Haushaltshilfe, Dorfhilfe und Familienpflege
der Sozialstation Rottum-Rot-Iller .V. in Ochsenhausen
Telefon (07352) 923033.    
Mobile Krankenpflege Schwendi, Lerch
24 Stunden erreichbar: (07353) 9839639

Arbeiter-Samariter-Bund
Essen auf Rädern (07353) 9844 - 0

Ambulanter Pflegedienst Erolzheim 
Die Zieglerschen Süd 
Marktplatz 20, 88453 Erolzheim 
07354-9376-310, 0151-0151-18236740 
Ansprechpartner Gabriele Didovic

-Angaben ohne Gewähr-
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Apothekennotdienst
dienstbereit rund um die Uhr-Dienstwechsel 8.30 Uhr

Freitag, 13.08.2021 bis Donnerstag, 09.09.2021 
13.08.2021 Allmann´sche Apotheke Biberach 
14.08.2021 Jordan-Apotheke Biberach 
15.08.2021 Stadt-Apotheke Ochsenhausen 
16.08.2021 Markt-Apotheke Biberach 
17.08.2021 Apotheke im Umlachtal Eberhardzell 
18.08.2021 Sonnen-Apotheke Biberach 
19.08.2021 Schloss-Apotheke Warthausen 
20.08.2021 Fünf-Linden-Apotheke Biberach 
21.08.2021 Kloster-Apotheke Ochsenhausen 
22.08.2021 Stadt-Apotheke Biberach 
23.08.2021 Apotheke Waniek Ummendorf 
24.08.2021 Wieland-Apotheke Biberach 
25.08.2021 Apotheke am Adlerplatz Mittelbiberach 
26.08.2021 Apotheke im Ärztehaus Biberach 
27.08.2021 Gabler-Apotheke Ochsenhausen 
28.08.2021 Allmann´sche Apotheke Biberach 
29.08.2021 Jordan-Apotheke Biberach 
30.08.2021 Stadt-Apotheke Ochsenhausen  
31.08.2021 Markt-Apotheke Biberach 
01.09.2021 Apotheke im Umlachtal Eberhardzell 
02.09.2021 Sonnen-Apotheke Biberach 
03.09.2021 Schloss-Apotheke Warthausen 
04.09.2021 Fünf-Linden-Apotheke Biberach 
05.09.2021 Kloster-Apotheke Ochsenhausen 
06.09.2021 Stadt-Apotheke Biberach 
07.09.2021 Apotheke Waniek Ummendorf 
08.09.2021 Wieland-Apotheke Biberach 
09.09.2021 Apotheke am Adlerplatz Mittelbiberach

Vollsperrung der Kreisstraße K7580  
bei Niedernzell 
Aufgrund von Hochwasserschutzmaßnahmen wird die 
Kreisstraße K7580 bei Niedernzell in der Zeit vom 16.08. 
bis voraussichtlich 27.08.2021 komplett gesperrt. Eine 
Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. 
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung!

Weitere Umrüstung der 
Straßen beleuchtung auf LED 
Förderung durch den Projektträger Jülich  

Im Zuge der weiteren energetischen Sanierung hat die Ge-
meinde Gutenzell-Hürbel in den vergangenen Wochen ins-
gesamt 132 Straßenlampen auf LED umgerüstet, um so in 
Zukunft eine weitere deutliche Stromeinsparung zu erreichen. 
Durch die neuen Lampen kommt es zu einer durchschnittlichen 
Stromeinsparung von rund 80 Prozent, was eine CO2-Einspa-
rung nach 20 Jahren von 345 Tonnen bedeutet. 
Das Projekt hat ein Auftragsvolumen von rund 65.000 Euro. 
Die Maßnahme wird im Rahmen der nationalen Klimaschut-
zinitiative unterstützt vom Projektträger Jülich. Die Gemeinde 
erhält von dort eine Förderung in Höhe von 20 Prozent. 
 

 

 

 

 

Kuchen zu Fronleichnam, 03.06.21 

Donnerstagmorgen, Fronleichnam und keine Lust zum Backen? Kein Problem! Hole 
dir deine Kuchen in der Turnhalle Gutenzell ab oder bestelle ganz bequem eine 
Kuchenbox bei den Eltern der Elterninitiative Spielplatz Gutenzell. Dann bekommst 

Elterninitiative Spielplatz 
Gutenzell 
AKTUELLE INFOS ZUM SPIELPLATZ 
Dank euch und euren Spenden sowie den 
von der Gemeinde Gutenzell-Hürbel bereit-
gestellten Mitteln (15.000 €) steht uns aktuell 
eine Summe von 37.448,37 € zur Verfügung. 

Mit diesem Betrag können wir geeignete Spielgeräte kaufen 
sowie das Grundstück vorschriftsgemäß herrichten. 

HERZLICHEN DANK DAFÜR! 
Vielen herzlichen Dank auch an alle fleißigen Helfer und an die 
Sachspender, durch deren Eigenleistungen und Zuwendun-
gen wir zusätzliche über 20.000 € beim Zaunbau und bei den 
Vorbereitungen des Spielplatzgeländes einsparen konnten. 
Folgende Spielgeräte haben wir nun bestellt. Diese werden 
im Herbst fachkundig aufgebaut 
- Balancier- und Kletterpfad aus Robinie 
 inkl. Fracht und Montage 8.027,50 € 
- Seilbahn aus Stahl, 30 Meter lang, 
 inkl. Fracht und Montage 5.040,84 € 
- Federwipptier inkl. Fracht und Montage 869,00 € 
- Doppelschaukel aus Stahl inkl. 
 Fracht und Montage 2.402,45 € 
- Sechseck-Spielturm aus Robinie
 inkl. Fracht & Montage 15.107,00 € 
- Karussell aus Stahl inkl. Fracht und Montage 3.079,04 € 
- 2 Rutschen aus Stahl (Altbestand) 
 nur Montage 640,00 € 
- Kletterbogen aus Stahl (Altbestand) 
 nur Montage 245,00 € 
- Steh-Karussell aus Stahl (Altbestand) 
 nur Montage 245,00 € 
- Betonfundamente für alle Spielgeräte 2.090,00 € 
Die beiden Rutschen werden auf einem Hügel angebracht, un-
ter dem ein 6m langer Beton-Tunnel zum Verstecken einlädt. 
Außerdem wollen wir mit Hilfe von Weiden einen Tunnel und 
eine Höhle pflanzen und mit vielen anderen Stauden, Büschen 
und Bäumen ein idyllisches grünes Spiel- und Spaß-Paradies 
für unsere Kinder und die ganze Gemeinde gestalten. 
Zusätzlich zu den Spielgeräten in der Übersicht wird es noch 
einen Sandkasten, eine Tischtennisplatte, 5 Bänke und einen 
Tisch geben. Außerdem soll später noch ein Büchertausch-Re-
gal aufgestellt werden. Falls wir noch zusätzliche Spenden 
bekommen, wollen wir im Herbst eine Nestschaukel und eine 
Slacline zum Balancieren kaufen. 
Nun noch ein paar Details zu den Kosten: 
Die Spielgeräte und deren Aufbau sind so teuer, weil es sich 
um einen öffentlichen Spielplatz handelt. Deshalb müssen 
alle Geräte unter vorgeschriebenen TÜV Bedingungen und 
DIN-Normen hergestellt und aufgebaut werden! (Sicherheit) 
Was in den Kostenaufstellungen noch nicht ersichtlich ist, sind 
die Kosten für Kies und Sand, die wir für die Fallräume be-
nötigen, die Kosten für die Dankestafel, Beschilderung, Müll-
eimer, etc. Hier hoffen wir aber auf Zuschüsse aus diversen 
Anträgen, die wir bei Banken und Stiftungen gestellt haben. 
Wer uns noch weiter unterstützen möchte, gerne auch beim 
Anpflanzen oder bei anderen Arbeitseinsätzen, ist jederzeit 
herzlich willkommen und kann sich einfach direkt oder per 
E-Mail an uns wenden: spielplatzgutenzell@gmx.de 
Vielen Dank weiterhin für Eure Unterstützung! 
Eure Elterninitiative Spielplatz Gutenzell
 

Aufforderung zur Zahlung  
von Grundsteuer und Gewerbesteuer 
Am 15. August 2021 werden zur Zahlung fällig: 
Grundsteuer 3. Vierteljahresrate 2021 
Die Höhe dieser Rate geht aus dem letzten Grundsteuerbe-
scheid oder einem ergangenen Änderungsbescheid hervor. 
  
Gewerbesteuer: 3. Vierteljahresrate 2021 
Die Höhe dieser Rate ergibt sich aus dem letzten Gewer-
besteuerbescheid oder aus einem gesonderten Vorauszah-
lungsbescheid. 
  
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Zahlungster-
mine einzuhalten.  Säumniszuschläge müssen berechnet 
werden, wenn die Steuern 5 Tage nach Ablauf der Zahlungs-
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frist noch nicht bei der Gemeindekasse eingegangen sind. 
Im Falle einer Mahnung muss außerdem eine Mahngebühr 
erhoben werden. 
Wir bitten, die fälligen Steuerbeträge zu überweisen oder bei 
einer Sparkasse bzw. Bank unter Angabe des auf dem Steuer-
bescheid angegebenen Kassenzeichens einzuzahlen. Soweit 
der Gemeindekasse eine Abbuchungsermächtigung vorliegt, 
werden die Raten vom jeweiligen Bankkonto abgebucht. 
Um Mahngebühren zu vermeiden, werden die Nichtabbucher 
um pünktliche Einhaltung des Zahlungstermins gebeten. 
Ihre Gemeindekasse

Rückschnitt der Hecken und Sträucher 
Leider muss in letzter Zeit festgestellt werden, dass vermehrt 
Angrenzer an Gehwegen und Straßen ihrer Pflicht zum Rück-
schnitt ihrer Hecken nicht nachkommen. 
Wir machen hiermit darauf aufmerksam, dass Hecken regel-
mäßig zurückgeschnitten werden müssen, um die Begehung 
des Geweges ungehindert zu ermöglichen. 
An Straßeneinmündungen und -kreuzungen müssen Hecken, 
Sträucher und andere Anpflanzungen stets so niedrig gehalten 
werden, dass eine ausreichende Übersicht für die Kraftfahrer 
gewährleistet ist. Regelungen in den jeweiligen Bebauungs-
plänen sind ebenfalls zu beachten. 
Weiterhin ist der Gehweg von Blättern zu säubern und die 
dem Grundstück angrenzenden Straßenkandelkn von Un-
kraut frei zu halten. 
Betroffene Grundstücksbesitzer werden hiermit aufgefordert, 
dieser Verpflichtung nachzukommen. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Hundesteuermarken 
Das Halten von Hunden unterliegt der Hundesteuer. Die Hun-
desteuermarke gilt als Nachweis der Anmeldung, sie ist sicht-
bar am Halsband zu befestigen. Hundehalter, die noch nicht 
für jeden Hund eine Steuermarke erhalten haben, sind ver-
pflichtet, dies der Gemeinde mitzuteilen. 
Das Halten eines Hundes muss innerhalb eines Monats nach 
dem Beginn der Hundehaltung oder nachdem der Hund das 
steuerbare Alter von drei Monaten erreicht hat, der Gemein-
de schriftlich angezeigt werden. Zur Anzeige sind auch die 
Hundehalter verpflichtet, die von einer anderen Gemeinde 
zuziehen, auch wenn der Hund in der bisherigen Gemeinde 
versteuert wurde. 
Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen 
für eine gewährte Steuervergünstigung, muss dies innerhalb 
eines Monats schriftlich der Gemeinde angezeigt werden. 
Wird ein Hund veräußert, ist der Name und die Anschrift des 
Erwerbers mitanzugeben. Bei Abmeldung eines Hundes ist 
die Hundesteuermarke zurückzugeben. Ordnungswidrig 
handelt ein Hundehalter, wenn er seiner Meldepflicht nicht 

nachkommt oder sein Hund außerhalb der Wohnung oder des 
umfriedeten Grundbesitzes keine gültige Hundesteuermarke trägt. 
Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € 
geahndet werden. 
Ihre Gemeindeverwaltung

SIND IHRE AUSWEISE NOCH GÜLTIG? 
Wir bitten Sie darum, sich rechtzeitig zu vergewissern, ob Ihre 
Papiere noch gültig sind. 
Die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen 
nimmt derzeit etwa drei bis vier Wochen in Anspruch. Die 
Gemeindeverwaltung hat auf die Bearbeitungsdauer keinen 
Einfluss, da die Dokumente zentral von der Bundesdruckerei 
in Berlin ausgestellt werden. 
Eine Verlängerung ungültig gewordener Dokumente ist nicht 
möglich. Die Antragstellung muss persönlich auf dem Bürger-
meisteramt erfolgen. 
Kinder benötigen für Auslandsreisen einen Kinderreisepass 
oder Personalausweis. Ein Eintrag im Reisepass eines Eltern-
teils ist nicht mehr möglich. 
Bereits vorhandene Einträge im Reisepass der Eltern wurden 
zum 26. Juni 2012 ungültig. 
Auch Kinderreisepässe werden immer mit einem biometri-
schen Passbild versehen. Ab dem 10. Lebensjahr ist eine 
Unterschrift des Kindes erforderlich. 
Kinderreisepässe werden maximal bis zum 12. Lebensjahr 
ausgestellt. 
Die jeweiligen Einreisebestimmungen des betreffenden Landes 
können im Reisebüro oder im Internet unter 
www.auswaertiges-amt.de erfragt werden. 
  
Zur Antragstellung von Ausweisen und Pässen sind fol-
gende Unterlagen erforderlich: 
• bisheriger Personalausweis oder Reisepass 
• bei Kindern und Jugendlichen: 
 - Kinderreisepass oder Geburtsurkunde 
 -  Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigten 

(einen Vordruck erhalten Sie auf dem Bürgerbüro) oder 
Sorgerechtsnachweis bei nur einer erziehungsberechtig-
ten Person 

•  ein aktuelles biometrisches Passfoto. Erlaubt sind nur 
Frontalaufnahmen, keine Halbprofile. Das Gesicht muss 
zentriert auf dem Foto erkennbar sein. Die Augen müssen 
offen und deutlich sichtbar sein. 

Hinweis: Bei der Erstausstellung, nach Neuzuzug, können 
weitere Unterlagen erforderlich sein (z.B. Personenstandsur-
kunden oder Staatsangehörigkeitsurkunden) 
  
Gebühren (sind bei Antragstellung zu entrichten): 
• Personalausweis: 
 Personen, die das 24. Lebensjahr 
 noch nicht vollendet haben 22,80 € 
 Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben 37,00 € 
• Reisepass: 
 Personen, die das 24. Lebensjahr 
 noch nicht vollendet haben 37,50 € 
 Personen, die das 24. Lebensjahr 
 vollendet haben 60,00 € 
• Kinderreisepass: 13,00 € 

Neue Regelung Kinderreisepass: 
§ 5 Abs. 2 PassG lautet nun: „Der Kinderreisepass ist ein Jahr 
gültig, längstens jedoch bis zur Vollendung des zwölften Le-
bensjahres.“ Somit haben Kinderreisepässe bei ihrer Ausstel-
lung nicht mehr wie bisher eine Gültigkeit von maximal sechs 
Jahren, sondern nur noch eine Gültigkeit von einem Jahr. In 
jedem Fall endet die Gültigkeit mit der Vollendung des zwölf-
ten Lebensjahres. 
Lediglich Kinderreisepässe, die bereits vor dem 01.01.2021 
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beantragt worden sind, behalten die Gültigkeit von sechs 
Jahren (maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres). 
Die Gebühr für die Ausstellung von Kinderreisepässen beträgt 
unverändert 13 €, siehe § 15 Abs. 1 Nr. 1f PassV. 

Verlängerung des Kinderreisepasses 
Die Verlängerung von Kinderreisepässen ist seit dem 
01.01.2021 generell nur noch um ein Jahr (maximal bis zur 
Vollendung des 12. Lebensjahres) möglich. So sieht es der 
geänderte § 5 Abs. 4 Satz 2 PassG jetzt vor. 
Für Kinderreisepässe, die vor dem 01.01.2021 ausgestellt 
wurden, gibt es bei der Verlängerung jedoch keine Ausnah-
me- bzw. Übergangsregelung. Auch diese Kinderreisepässe 
dürfen nur noch um ein Jahr verlängert werden. 

Für weitere Fragen steht Frau Ali-Rezai, Bürgerbüro, Tel. 07352 
9235-14, gerne zur Verfügung.
 

Umzug innerhalb der Gemeinde 
Wir stellen immer wieder fest, dass von den Bürgerinnen und 
Bürgern versäumt wird, den Umzug innerhalb der Gemeinde 
beim Einwohnermeldeamt zu melden. Beim Ortsumzug muss 
eine Ummeldung vorgenommen werden. Sie benötigen dazu 
lediglich Ihren Ausweis (bzw. Reisepass). 
Wir möchten auch die Vermieter bitten, in Zukunft dafür Sorge 
zu tragen, dass sich die Mieter innerhalb von zwei Wochen 
um- bzw. anmelden. 
Seit Einführung des neuen Bundesmeldegesetzes ist es er-
forderlich, dass eine Wohnungsgeberbestätigung - sowohl 
bei Neuanmeldungen als auch bei Umzügen innerhalb der 
Gemeinde - vorgelegt wird. Das Formular dazu finden Sie 
auch auf unserer Internetseite unter der Rubrik Verwaltung/
Formulare. 

Wichtige Informationen zur Erhebung 
von Wasser- und Abwassergebühren 
1. Schlussabrechnung bei Hausverkäufen 
Bei einem Hausverkauf ist es notwendig, dass uns der Ver-
käufer den Zählerstand der Wasseruhr bei Auszug oder 
Übergabe des Hauses und die Anschrift des neuen Besitzers 
sofort  mitteilt. Nur so kann eine klare Abgrenzung des Was-
serverbrauchs erfolgen und eine korrekte Schlussabrechnung 
für den alten Hauseigentümer erstellt werden. 
2. Einzug in Neubauten 
Bei Einzug in einen Neubau muss die Gemeinde unverzüg-
lich verständigt werden, damit der Wasserzähler vom Bauhof 
eingebaut werden kann. 
3. Wasserverlust innerhalb der Haushalte 
Immer wieder kommt es vor, dass in einzelnen Haushalten Si-
cherheitsarmaturen wie Druckminderer oder Überdruckventile 
defekt sind. Die Folge kann sein, das ein stetiger, wenn auch 
geringer Wasserverbrauch über den Tag entsteht. 
Oft bleibt dieser schleichende Wasserverbrauch vom Hausbe-
sitzer unbemerkt, weil die Sicherheitsarmaturen einen verdeck-
ten Abwasseranschluss haben. Somit gelangt ungenutztes 
Trinkwasser direkt ins Abwasser und wird von der Wasseruhr 
gezählt. Deshalb sollte man in regelmäßigen Abständen den 
Stand der Wasseruhr überprüfen. 
4. Gesplittete Abwassergebühr 
Änderungen bei den versiegelten Flächen dem Bürger-
meisteramt melden 
Im Jahr 2010 wurde in der Gemeinde Gutenzell-Hürbel die 
gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Seither wird nicht 
mehr nur das bezogene Frischwasser als Maßstab für die 
Berechnung der Abwassergebühr herangezogen, sondern 
auch die versiegelte Fläche auf dem Grundstück. Maßgebli-
cher Zeitpunkt für die jährliche Gebührenveranlagung ist der 

31. Dezember. Dies bedeutet beispielsweise, dass im Laufe 
eines Jahres vorgenommene Entsiegelungen für das komplette 
Jahr berücksichtigt werden. Die Gemeinde möchte dadurch 
bauliche Maßnahmen unterstützen, die dazu führen, dass Re-
genwasser auf dem eigenen Grundstück versickert. 
Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, Änderungen 
bei den versiegelten Flächen (neu hinzugekommene versie-
gelte Flächen oder Entsiegelungen) dem Bürgermeisteramt zu 
melden. Die Verwaltung stellt hierzu gerne einen neuen Erhe-
bungsbogen für das jeweilige Grundstück zur Verfügung. Sie 
können den neuen Bogen telefonisch (07352 9235-14) oder 
per E-Mail (ali-rezai@gutenzell-huerbel.de) anfordern. Bei Fra-
gen steht das Bürgermeisteramt gerne zur Verfügung

Öffnungszeiten der Rathäuser

Rathaus Gutenzell:
- Montag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
- Dienstag: geschlossen
- Mittwoch: geschlossen
- Donnerstag: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
- Freitag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Geschäftsstelle Hürbel:
- Montag: geschlossen
- Dienstag: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
- Mittwoch: geschlossen
- Donnerstag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
- Freitag: geschlossen

Sprechzeiten der Bürgermeisterin
Es finden vom 09.08.2021 bis einschließlich 27.08.2021 keine 
Sprechstunden in Gutenzell, sowie in Hürbel statt. 

Gemeindekontakte
Frau Wieland
Bürgermeisterin
Telefon: (07352) 9235-15
E-Mail: wieland@gutenzell-huerbel.de

Frau Denzel
Hauptamt, Standesamt, Bauangelegenheiten
Telefon: (07352) 9235-13
E-Mail: denzel@gutenzell-huerbel.de

Frau Ali-Rezai
Bürgerbüro, Wasser- und Abwassergebühren
Telefon: (07352) 9235-14
E-Mail: ali-rezai@gutenzell-huerbel.de

Frau Hoffmann
Sekretariat, Sachbearbeitung Hauptamt, Amtsblatt
Telefon: (07352) 9235-0
E-Mail: hoffmann@gutenzell-huerbel.de

Herr Jerg
Kämmerei
Telefon: (07352) 9235-12
E-Mail: jerg@gutenzell-huerbel.de

Frau Störkle
Kasse, Steuerveranlagungen
Telefon: (07352) 9235-11
E-Mail: stoerkle@gutenzell-huerbel.de

Herr Glaser, Herr Miller
Bauhof
Telefon: (0172) 7313147
E-Mail: bauhof-gutenzell-huerbel@gmx.de
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Abfallentsorgung 
Nächste Müllabfuhr: 
Montag, 23.08.2021 
Montag, 06.09.2021 
  
Nächste Leerung der Papiertonne: 
Freitag, 20.08.2021 
Freitag, 17.09.2021 

Nächste Abfuhr gelber Sack: 
Montag, 23.08.2021 
Montag, 20.09.2021

Mülltonne nicht geleert? – Was tun?
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
unter Tel. (07351) 526471 an.

Blaue Tonne nicht geleert? – Was tun?
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
unter Tel. (07351) 526471 an.

Gelber Sack nicht abgeholt? – Was tun?
In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an die Fa. Alba in 
Burgrieden unter der Tel. (0800) 2232555

Ein Altglascontainer befindet sich vor dem Grüngutplatz.

Öffnungszeiten Grüngutplatz
01. Dezember bis 28. Februar des folgenden Jahres
Samstag, 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr

01. März bis 30. November
Mittwoch, 17:00 Uhr bis 19.00 Uhr
Samstag, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 
Ab hier werden Beiträge und Bekanntmachungen der Kir-
chen, Vereine und Verbände unter eigener Verantwortung 
der Einsender veröffentlicht. 

Landratsamt Biberach
Corona 
Weitere Impfangebote im Landkreis Biberach 
Im Zuge der Aktion „Dranbleiben Landkreis Bi-
berach“ bietet das Kreisimpfzentrum Ummen-
dorf und die mobilen Impfteams in der kommen-

den Woche an folgenden Orten Impfungen ohne Termin an: 
-  Donnerstag, 12. August 2021, 9 bis 13 Uhr auf dem Wo-

chenmarkt in Laupheim 
-  Donnerstag, 12. August 2021, 13:30 bis 15:30 Uhr, Park-

platz Netto Mietingen 
-  Donnerstag, 12. August 2021, 16 bis 18 Uhr, Parkplatz 

ACTIVCenter in Schemmerhofen 
-  Freitag, 13. August 2021, 19 bis 21 Uhr, Interreligiöser Ge-

betsladen Come In in Biberach 
-  Samstag, 14. August 2021, 9 bis 13 Uhr, Parkplatz Aldi, 

Gaisentalstraße 72 in Biberach 
Weitere Impfaktionen sind geplant, eine aktuelle Übersicht über 
die geplanten Impfaktionen ist unter www.biberach.de zu finden.

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 
Kinderwerkstatt „Kräuterschätze“ im Museumsdorf 
Am Sonntag, 15. August von 10 bis 16 Uhr, dürfen die Kinder 
im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach an verschie-
denen Stationen aus Kräutern etwas herstellen. Sie lernen 
dabei ganz spielerisch und handlungsaktiv, was es mit dem 
Duft und der Wirksamkeit von Kräutern auf sich hat. Schließ-
lich spielten Kräuter zu Mariä Himmelfahrt (15. August) tradi-
tionell eine große Rolle. 
  
Buntes Mitmachprogramm für die Kleinen 
Kräutersalz darf in vielen Haushalten nicht fehlen. Heute dürfen 
Kinder ihre eigene Salzmischung mit verschiedensten Kräu-
tern selbst herstellen. Beim Förderverein Oberschwäbisches 
Museumsdorf e.V. nähen Kinder ihre eigenen Lavendel-Kis-
sen – schließlich wusste schon Urgroßmutter um die beruhi-
gende Wirkung der feinen Pflanze. Zudem können Kinder ihre 
eigenen Pflanztöpfchen bemalen und Kresse darin aussäen. 
  
Kinder-Workshop rund um Kräuter 
Kräuterwissen wurde über Generationen weitergegeben: durch 
Streifzüge in die Natur, durchs Abschauen beim Herstellen 
von Heilmitteln oder durch die mündliche Weitergabe von 
Wissen. Heute können die Kinder mit Kräutergärtnerin Regi-
na Neumann diese „Generationen-Kette“ nachvollziehen und 
lernen dabei einiges über die Kraft der Kräuter. Danach strei-
fen die Kinder mit Regina Neumann durch den Kräutergarten 
und suchen sich wohlriechende Kräuter für die eigene, ganz 
individuelle Kräutertee-Mischung zusammen. Die Workshops 
beginnen um 10.30 und 14.30 Uhr und kosten fünf Euro Teil-
nahmegebühr. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird 
um Anmeldung gebeten unter www.Museumsdorf-Kürnbach.
de oder telefonisch unter 07351 52-6784. 
  
Wildkräuterführung durch das Museumsdorf 
Irene Bänsch, Allgäuer Wildkräuterführerin aus Bad Waldsee, 
zeigt Familien, welche duftenden Kräuter entlang der Wege 
und in den Wiesen des Museumsdorfs blühen und welchen 
Nutzen sie haben. Die etwa einstündigen Führungen begin-
nen um 11 und 14 Uhr und sind für die Teilnehmer kostenlos. 
Sie zahlen nur den Museumseintritt. Aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerzahl wird um Anmeldung gebeten unter www.Muse-
umsdorf-Kürnbach.de oder telefonisch unter 07351 52-6784. 
  
Auch für das leibliche Wohl ist am Sonntag bestens gesorgt: 
Der Museumsbäcker holt leckeres Gebackenes aus dem Ofen 
des historischen Backhäusles. Und der Imbissstand und die 
Kürnbacher Vesperstube mit ihrem wunderschönen Biergarten 
bieten schwäbische Spezialitäten.
 
Biberacher Ernährungsakademie 
Online-Vorträge „Von der Milch zu Babys erstem Brei“ und 
„Willkommen am Familientisch“ 
In den Sommerferien bietet die Biberacher Ernährungsaka-
demie jungen Eltern zwei Online-Vorträge an: „Von der Milch 
zu Babys erstem Brei“ am Donnerstag 12. August und „Will-
kommen am Familientisch“ am Mittwoch, 18. August. 

Der Vortrag „Von der Milch zu Babys erstem Brei“ richtet sich 
an Eltern, die nach der Milchnahrung demnächst die ersten 
Breimahlzeiten einführen möchten. Dieser Online-Vortrag fin-
det am Donnerstag, 12. August von 14 bis 15.30 Uhr statt. 
Eltern erhalten wertvolle Tipps und Antworten auf Fragen wie 
beispielsweise, wann beginne ich mit dem Zufüttern, was füt-
tere ich zuerst und wie stelle ich die Mahlzeiten zusammen. Die 
BeKi-Referentin Miriam Marihart stellt unabhängig von Firmen 
und Produzenten Fakten und Erfahrungen vor. 

Im Vortrag „Willkommen am Familientisch“, am Mittwoch, 18. 
August, von 17.30 bis 19 Uhr, mit Angelika Romer, geht es um 
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Hilfestellungen für einen stressfreien Einstieg des etwa ein-
jährigen Nachwuchses beim Mitessen am Familientisch. Was 
und wie viel Kinder brauchen, um gesund aufzuwachsen und 
wie gemeinsame Mahlzeiten gelingen können, sind Inhalte 
dieser Veranstaltung. 

Beide Vorträge finden im Rahmen der Landesinitiative „BeKi - 
bewusste Kinderernährung“ statt und sind für die Teilnehmer 
kostenfrei. Die Teilnahme setzt einen PC mit Internetzugang 
und Lautsprechern voraus. Eine interaktive Beteiligung per 
Bild und Ton ist bei Bedarf möglich und willkommen. 

Eine Anmeldung per E-Mai an post@b-ea.info ist erforderlich. 
Weitere Infos erhalten Sie unter Telefon 07351 52-6702.

Grundschule 
Gutenzell-Hürbel
Liebe Eltern und liebe Schüler der 
Grundschule Gutenzell-Hürbel, 
bevor ich im kommenden Schuljahr die 
Aufgaben der Schulleitung der Grund-
schule Gutenzell-Hürbel übernehme, 

möchte ich mich gerne bereits heute kurz bei Ihnen vorstellen. 
Als Lehrerin angefangen habe ich an der Grund- und Werkre-
alschule Leutkirch i.A., heute GMS. Nachdem ich dort das 
Referendariat beendet habe, blieb ich für weitere drei Jahre 
und sammelte tolle Erfahrungen als Klassenlehrerin der Stufen 
5 - 7. Neben dieser Tätigkeit war ich zwei Jahre am Staatli-
chen Seminar Meckenbeuren als Lehrbeauftragte im Einsatz. 
2013 trat ich die dann meine Schulleiterstelle an der heutigen 
Grundschule in Kirchberg an der Iller an. 
Private Veränderungen und die Geburt unserer zwei Kinder 
brachten es mit sich, dass ich die Möglichkeit hatte, einige 
Jahre in Ungarn zu verbringen und dort an einer Schule wei-
terhin meiner Leidenschaft als Lehrerin nachzugehen. 
Die Zeit mit der Familie und die vielen gesammelten Erfah-
rungen in Ungarn möchte ich keinesfalls missen. Nichts desto 
trotz freuen wir uns als Familie sehr wieder zu Hause und hier 
in der Region zu sein. 

Foto: Grundschule Gutenzell-Hürbel, 
Neue Rektorin Inna Utz

Auch freue ich mich sehr, 
bald das gesamte Team 
der Schule, die Eltern 
und vor allem die Kinder 
der Grundschule Guten-
zell-Hürbel persönlich 
kennen zu lernen. 
Ich bedanke mich herz-
lich bei meiner Vorgän-
gerin Elisabeth Maucher 
für die geführten Ge-
spräche und Ihren er-
folgreichen Einsatz für 
die Grundschule Guten-
zell-Hürbel, der in allen 
Bereichen des Schulle-
bens deutlich erkennbar 
ist. Ich wünsche Ihr alles 
Gute für den kommen-
den Lebensabschnitt. 
Ihnen und euch liebe 

Schüler wünsche ich erholsame Ferien und freue mich auf 
das kommende Schuljahr. 
Inna Utz

SCHULNACHRICHTEN  
der Ochsenhauser Schulen 
Die Schule beginnt an den Ochsenhauser Schulen nach den 
Sommerferien am Montag, 13. September 2021. Ergänzend 
dazu teilen die Schulen Folgendes mit: 
  
Grundschule Ochsenhausen 
Schulbeginn   für die   Klassen 2 - 4: 
13. September um 8.40 Uhr Unterrichtsbeginn, Unterrichts-
ende 11.15 Uhr. 
Klasse 1: Einschulungsfeier am Donnerstag, 16. September. 
  
Grundschule Mittelbuch 
Schulbeginn Klassen 2 - 4: 
13. September um 8.40 Uhr Unterrichtsbeginn, Unterrichts-
ende 11.20 Uhr. 
Klasse 1: Einschulungsfeier am Freitag, 17. September um 
10.00 Uhr. 
  
Gemeinschaftsschule Reinstetten 
Schulbeginn für die Klassen 2 - 4 und 6 - 10: 
13. September um 8.50 Uhr Unterrichtsbeginn, Unterrichts-
ende 12.25 Uhr. 
Klasse 5: Einschulungsfeier am Dienstag, 14. September um 
9:00 Uhr im Gemeindesaal, Unterrichtsende 12.25 Uhr. 
Klasse 1: Einschulungsfeier am Freitag, 17. September um 
9.00 Uhr im Gemeindesaal. 
  
Rottumtalschule Ochsenhausen 
Schulbeginn für alle Klassen 1 - 9: 
13. September um 8.40 Uhr Unterrichtsbeginn. 
  
Realschule Ochsenhausen 
Schulbeginn für die Klassen 6 - 10: 
13. September um 7.55 Uhr Unterrichtsbeginn, Unterrichts-
ende 12.10 Uhr. 
Klasse 5: 
Einschulungsfeier am Mittwoch, 15. September ab 9.00 Uhr 
im Foyer der Realschule. 
  
Gymnasium Ochsenhausen 
Schulbeginn für die Klassen 6 - 12: 
13. September um 7.55 Uhr Unterrichtsbeginn. 
Klasse 5: 
Einschulungsfeier am Montag, 13. September ab 9.00 Uhr im 
Foyer des Gymnasiums. 

Orgelrenovation in Hürbel  
Liebe Gemeindemitglieder! 
Unsere Orgel in der Kirche St. Alban benötigt eine dringende 
Generalsanierung. 
Das Instrument wurde von Orgelbau Wiedenmann (Eberhard-
zell-Unteressendorf) im Jahre 1987 erbaut. Das Gehäuse, die 
Holzregister und die Streicher entstammen der Vorgängerorgel 
(Reiser Orgelbau, Biberach, Jahrgang 1911) 
Die Sanierung beinhaltet u. a.:  
- das Pfeifenwerk wird abgetragen und gründlich gereinigt 
- das Gehäuse wird in Ordnung gebracht 
- die Pedalklaviatur wird überarbeitet 
- Schimmelpilzbehandlung wird durchgeführt 
- Intonationsarbeiten 
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Der Kirchengemeinderat Hürbel hat sich bereits im Jahr 2019 
einstimmig für eine Sanierung ausgesprochen. Der Orgelsach-
verständige der Diözese Rottenburg-Stuttgart befand im Juli 
2020, dass eine Generalreinigung vonnöten ist, welche nun 
im Sommer 2022 umgesetzt werden soll. 
Um unsere Orgel wieder vollständig in neuem Glanz er-
strahlen zu lassen, bitten wir Sie um Ihre Spende auf die 
folgende Bankverbindung: 
Kirchengemeinde St. Alban Hürbel 
Verwendungszweck: Orgelrenovation 2022  
IBAN: DE28 6546 1878 0641 6390 07 
BIC: GENODES1WAR 
Raiffeisenbank Biberach eG 
Im Voraus ein herzliches „Vergelt´s Gott“ für Ihre Mithilfe bei 
der Orgelrenovation! 
Ihr Kirchengemeinderat Hürbel 

Foto: Orgel der Kirche St. Alban, Hürbel

Seelsorgeeinheit
St. Scholastika
St. Urban Reinstetten
Mariä Opferung Laubach
St. Kosmas u. Damian Gutenzell
St. Alban Hürbel

Kath. Pfarramt, Sankt-Urban-Weg 3,
88416 Reinstetten Tel. 8261, Fax 2486
E-Mail: SE.StScholastika@drs.de;
Homepage: st-scholastika.drs.de

Administrator Pfarrer Martin Ziellenbach, Schwendi 
ist bis zum 16.8.21 im Urlaub. Ab Dienstag, 17.8.21 ist er un-
ter Tel: 07353/981688 wieder erreichbar. 
  
Vikar Michael Sankowsky, Tel.: 01706606652 
Michael.Sankowsky@drs.de  
ist noch bis zum 15.8.2021 in unserer Seelsorgeeinheit.  
  
Pfarramtssekretärin Hanne Degenhard  
Das Pfarrbüro ist bis einschl. 20.8.21 geschlossen. 
  
Kirchliche Nachrichten für die Zeit vom 14.8. - 12.9.2021 
  
Samstag, 14.8. 
10.00 Uhr Taufe in Gutenzell 
19.00 Uhr Vorabendmesse vom Hochfest in Laubach  
 (Mit Segnung der Kräutersträuße) 

19.00 Uhr Vorabendmesse vom Hochfest in Hürbel  
 (mit Segnung der Kräutersträuße)  
 - mit anschl. Fahrradsegnung! 
Sonntag, 15.8. - Mariä Aufnahme in den Himmel - Hochfest 
09.00 Uhr Eucharistiefeier vom Hochfest in Gutenzell 
 (mit Segnung der Kräutersträuße 
10.30 Uhr Eucharistiefeier vom Hochfest in Reinstetten 
 (mit Segnung der Kräutersträuße) 
14.00 Uhr Taufe in Reinstetten 
16.00 Uhr Musikalische Andacht 
Freitag, 20.8. 
17.00 Uhr Taufe in Gutenzell 
Samstag, 21.8. 
15.30 Uhr Taufe in Hürbel 
Sonntag, 22.8. - 21. Sonntag im Jahreskreis 
09.30 Uhr Eucharistiefeier in Reinstetten 
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier in Gutenzell 
19.00 Uhr Eucharistiefeier in Laubach 
Samstag, 28.8. 
14.30 Uhr Trauung in Hürbel 
19.00 Uhr Sonntagvorabendmesse in Reinstetten 
Sonntag, 29.8. - 22. Sonntag im Jahreskreis 
14.00 Uhr Taufe in Reinstetten 
19.00 Uhr Eucharistiefeier in Laubach 
Sonntag, 5.9. - 23. Sonntag im Jahreskreis 
09.30 Uhr Eucharistiefeier in Laubach 
15.15 Uhr Taufe in Reinstetten 
19.00 Uhr Eucharistiefeier in Gutenzell 
Samstag, 11.9. 
14.30 Uhr Taufe in Laubach 
15.30 Uhr Taufe in Hürbel 
Sonntag, 12.9. - 24. Sonntag im Jahreskreis 
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier in Hürbel 
19.00 Uhr Eucharistiefeier in Reinstetten 
  
Wir gedenken unserer Verstorbenen:  
Laubach (14.8.) 
Jürgen Hutzel 
Hürbel (14.8.) 
Theresia und Maria Dreyer, Georg Eble 
Reinstetten (15.8.) 
Pfr. Thomas Augustin, Alfred und Veronika Baur, Alois Baur 
Reinstetten (22.8.) 
Sofie Stehle, Pia Ehrhart 
Reinstetten (28.8.) 
Hildegard Übelhör, Alois und Klara Gerster, Franz Settele, 
Wilfried Stehle 
Laubach (29.8.) 
Rosa Maria Saalmüller 
  
Ministranten Reinstetten: 
Sonntag, 15.8. um 10.30 Uhr: Johannes Bock, Simon Bock, 
Lukas Bock, Julian Angele 
14.00 Uhr: Roman Hermann, Benedikt Hermann 
Sonntag, 22.8. um 9.30 Uhr: Linda Ehrhart, Annika Wild, 
Stephan Wild, Christoph Wild 
Samstag, 28.8. um 19.00 Uhr: Yannic Heinz, Elias Rapp, Jan 
Schoch, Tom Schoch, Gabriel Rapp, Julian Romer, Max Ro-
mer, Fabian Runck 
Sonntag, 29.8. um 14.00 Uhr: Greta Graf, Romy Graf 
  
Ministranten Laubach 
Samstag, 14.8. um 19.00 Uhr: Adrian Gams, Jasmin Wiest, 
Samuel Hornung, Florian Wiest 
Sonntag, 22.8. um 19.00 Uhr: Jonas Gams, Leon Gams, Si-
mon Süka, Thea Gams 
Sonntag, 29.8. um 19.00 Uhr: Sarah Maikler, Leon Gams, 
Emma Dillenz, Romy Graf 
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Ministranten Gutenzell 
Freitag, 13.8. um 19.00 Uhr: Luis Huchler, Timo Schick 
Samstag, 14.8. um 10.00 Uhr: Theresa Miller, Felizitas Miller 
Sonntag, 15.8. um 9.00 Uhr: Niklas Miller, Lea Miller 
Freitag, 20.8. um 17.00 Uhr: Tristan Högerle, Franz Schaible 
Sonntag, 22.8. um 10.15 Uhr: Tobias Miller, Lea Miller 
Sonntag, 29.8. um 19.00 Uhr: Jule Huchler, Jonas Osterrieder 
Sonntag, 5.9. um 19.00 Uhr: Alissa Jerg, Lena Schaible 
  
Ministranten Hürbel 
Samstag, 7.8. um 19.00 Uhr: Isabell Bock, Johanna Krug 
Samstag, 14.8. um 19.00 Uhr: Florian Rahneberg, Emanuel 
Ege 
Samstag, 21.8. um 15.30 Uhr: Emma Langendorf, Lina Lan-
gendorf 
Samstag, 28.8. um 14.30 Uhr: Theresa Saalmüller, Michael 
Saalmüller 
 

Taufen in Gutenzell 
Am Samstag, den 14.08.21 wird um 10.00 Uhr 
Jonathan Janina Rosa Karolina Mayr getauft. 
Die Eltern und Paten beglückwünschen wir dazu 
herzlich. 
Am Freitag, den 20.08.21 wird um 17.00 Uhr Len-
nart Schraivogel getauft. Die Eltern und Paten 
beglückwünschen wir dazu herzlich. 

  
Taufe in Reinstetten 
Am Sonntag, den 15.08.21 werden um 14.00 Uhr Benedikt 
Josef und Anna Theresa Heckenberger getauft. Die Eltern und 
Paten beglückwünschen wir dazu herzlich. 
  
Taufe in Hürbel 
Am Samstag, den 21.08.2021 wird um 15.30 Uhr Annalena 
Amann getauft. 
Die Eltern und Paten beglückwünschen wir dazu herzlich. 
  

Radtour durch die Diözese 
Ich bin seit einem Jahr Priester und seit 30 Jahren begeis-
terter Radfahrer. Deshalb möchte ich im Sommer eine Tour 
durch unsere schöne Diözese machen und an verschiede-
nen Orten Gottesdienste mit Fahrradsegnung feiern. Am 
14. August werde ich meinen Kurskollegen Michael San-
kowsky besuchen und um 19 Uhr in Hürbel mit Ihnen einen 
Gottesdienst feiern. Ich freue ich über alle die kommen und 
über jedes Fahrrad das ich segnen darf. 
Freundlicher Gruß 
Martin Saur (Vikar in Heidenheim) 

„Komm und sing mit uns“ 
am Sonntag, den 15.08.2021 um 16.00 Uhr in St. Urban in 
Reinstetten 
Interessierte der Seelsorgeeinheit St. Scholastika sind am Fest 
Mariä Himmelfahrt herzlich eingeladen, bekannte und auch 
neue Lieder aus unserem Gotteslob miteinander zu singen. 
Christine Schmidt, Sängerin aus unserer Gemeinde und Herr 
Vikar Michael Sankowsky werden im Wechsel mit der Ge-
meinde neue Lieder vorsingen und das Einüben unterstützen. 
So können wir gemeinsam das Repertoire der neuen Lieder 
aus dem Gotteslob erweitern, durch den Wechselgesang soll 
das Singen mit Maske (ist derzeit vorgeschrieben) erträgli-
cher werden. 
Die musikalische Begleitung übernimmt Hildegard Göbel am 
Sakralkeyboard und Ulrike Schultheiß an der Querflöte. Da-
zwischen werden Texte und Impulse gesprochen. 
Die gesetzlichen Regelungen erfordern eine Anmeldung über 
Herrn Thomas Miller Tel. 07352 / 941131 und wir bitten darum 
ein eigenes Gotteslob mitzubringen. 

Verabschiedung von Vikar Sankowsky 
Nach vier Monaten in unserer Seelsorgeeinheit wird Vikar Mi-
chael Sankowsky unsere Seelsorgeeinheit verlassen, um dann 
im September seine nächste Vikarstelle in der Seelsorgeeinheit 
in Ulm-Wiblingen anzutreten. 
Seine letzte Eucharistiefeier wird an Christi Himmelfahrt um 
10.30 Uhr in Reinstetten sein, bei der er verabschiedet wer-
den wird. 
Wir danken ihm für seine Dienste hier in unseren Gemeinden 
und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und Gottes 
Segen für all sein Tun. 
  
Anmeldung zu den Gottesdiensten in der Seelsorgeein-
heit St. Scholastika 
Zu allen Gottesdiensten besteht derzeit Anmeldepflicht. 
  
Reinstetten:(Anmeldung bei Frau Rosi Lutz, Tel.: 07352/1411 
- bei Nichterreichen bitte auf den Anrufbeantworter sprechen.) 
Ausnahme: Anmeldung für die Eucharistiefeier am Sonntag, 
15.8. um 10.30 Uhr und die musikalische Andacht um 16.00 
Uhr bitte bei Herrn Thomas Miller, Tel.: 07352/941131. 
  
Laubach: (Anmeldung bei Frau Ulrika Bürk, Tel.: 07352/4057) 
  
Gutenzell: (Anmeldung bei Herrn Herbert Ackermann, von 
Mittwoch bis Freitag von 18.00 - 20.00 Uhr, Tel.: 073524449 
  
Hürbel (Anmeldung bei Frau Claudia Schad von Mittwoch 
bis Freitag jeweils von 18.00 - 20.00 Uhr, Tel.: 07352/938009) 
  
Aktuell gültige Bischöfliche Anordnungen für Gottesdiens-
te in den Kirchen: 
- Beim Betreten der Kirche sind die Hände zu desinfizieren 
-  der Abstand von 1,5 m zu allen Gottesdienstteilnehmern 

ist einzuhalten 
-  Maskenpflicht besteht beim Betreten und Verlassen des 

Gotteshauses sowie beim Kommunionempfang und beim 
Singen. 

- Es besteht Teilnehmererfassung 
-  Gemeindegesang mit Masken möglich, bitte bringen Sie 

Ihr Gotteslob mit. 
- Die Anweisungen der Ordner sind zu beachten. 
  
In der Seelsorgeeinheit St. Scholastika wird wie folgt der 
Rosenkranz gebetet: 
Montag:  13.30 Uhr in Hürbel 
Mittwoch:  17.00 Uhr in Reinstetten 
Donnerstag:  19.00 Uhr in Laubach; 17.00 Uhr in Gutenzell 
Freitag:  19.00 Uhr in Eichen;  19.00 Uhr in Wennedach

mit den Gemeinden Erlenmoos - Erolzheim
- Gutenzell-Hürbel - Rot an der Rot - Stein-
hausen an der Rottum

Pfarrer Jonathan Wahl
Höhenweg 14, 88430 Rot an der Rot, 
Telefon: 08395 936 9380,
E-Mail: pfarramt.erolzheim-rot@elkw.de, 
www.kirche-erolzheim-rot.de
2. Vors. des Kirchengemeinderats: Marion Hohenhorst,
Tel. 08395 2813

Monatsspruch August: 
Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, 

HERR, deine Augen und sieh her! 
2 König 19,16 
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Gottesdienste 
Sonntag, 15. August 2021, 11. Sonntag nach Trinitatis 
09.00 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche Rot 
 Pfarrerin Ebisch 
  
Sonntag, 22. August 2021, 12. Sonntag nach Trinitatis 
09.00 Uhr Gottesdienst in der Diasporakirche Erolzheim 

Pfarrerin Ebisch  
  
Sonntag, 29. August 2021, 13. Sonntag nach Trinitatis 
Es findet kein Gottesdienst in unserer Kirchengemeinde statt. 
Wir laden Sie herzlich zu den Gottesdiensten in unseren Nach-
bargemeinden Kirchdorf und Ochsenhausen ein. 

Monatsspruch September: 
Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch 

nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, 
und keinem wird warm; und wer Geld verdient, 

der legt‘s in einen löchrigen Beutel. 
Hag 1,6 

  
GOTTESDIENSTE 
Sonntag, 05. September 2021, 14. Sonntag nach Trinitatis 
09.00 Uhr Gottesdienst in der Diasporakirche Erolzheim 

Pfarrer i. R. Lechner
 
Urlaub  
Bis in die Neuzeit hinein gab es den Erholungsurlaub in der 
Art nicht. Die Adligen gingen auf Reisen oder in die Kur, aber 
für den gewöhnlichen Bürger gab es oft nur die Möglichkeit, 
sich auf Pilgerreise zu begeben. Dafür musste der Ortspriester 
einen Bedarf feststellen und dann die entsprechende Erlaub-
nis erwirken. Dieser Begriff der Erlaubnis – mittelhochdeutsch 
urloup – findet sich im 18. Jahrhundert in Dokumenten des 
Militärs wieder und wurde später auf die Arbeiter der Industri-
ellen Revolution angewandt, damit diese wieder Arbeits- und 
Leistungsfähigkeit erworben.  
Heute, im 21. Jahrhundert haben wir ein Recht auf Urlaub. 
Freie Tage und Feiertage bestimmen den Rhythmus des Jah-
res. Ist der ursprüngliche Sinn des Urlaubs, der des Pilgerns 
verloren gegangen?  
Lassen wir uns doch dieses Jahr die Erlaubnis geben, wieder 
Gott zu suchen, sei es in der Ferne oder in der Nähe.  
In diesem Sinne: gesegneten Urlaub!  
Ihr Pfarrer Jonathan Wahl 
 

Veranstaltungen unter der Woche 
Die Gruppen treffen sich in der Sommerzeit nach Absprache. 

Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg e.V. 
Ortsverband Kirchberg/
Gutenzell/Hürbel 

Generalversammlung und Sommerfest des VdK 
Am Freitag, den 17.September 2021 halten wir unsere Gene-
ralversammlung verbunden mit dem jährlichen Sommerfest 
ab. Beginn ist um 14.00 Uhr im Sportheim beim Sportplatz 
in Hürbel. 
Tagesordnung der Generalversammlung: 
 1. Begrüßung 
 2. Totenehrung 
 3. Bericht des Vorstandes 
 4. Bericht der kommisarischen Kassiererin 
 5. Bericht der Kassenprüferin 
 6 .Bericht der Schriftführerin 
 7. Fragen, Anregungen, Anträge 
 8. Entlastung 
 9. Wahlen 
10. Bericht des Kreisvorsitzenden H.Stebner 
Neben dem sicher wie immer kurzen offiziellen Teil unterhalten 
wir uns bei Kaffee und Kuchen mit Musik und Einlagen um 
nach einem zünftigem Vesper unser Sommerfest zu beenden. 
Essen und Getränke sind kostenlos. Hierzu laden wir herzlich 
ein. Schön wäre, wenn wir möglichst alle geimpft oder gene-
sen wären.Bei trockener Witterung sitzen wir im Freien hinter 
dem Sportheim. 
Die Vorstandschaft 

Männergesangverein 
Gutenzell-Hürbel e. V.
Generalversammlung in schwieriger Zeit 
Die Generalversammlung des Männergesang-
vereins fand in diesem Jahr unter schwierigen 
Umfeldbedingungen statt. Einerseits setzte die 

Pandemie gewisse Vorgaben. Andererseits galt es den Mit-
gliederschwund und Vorstandswechsel zu meistern. 
Vorstand Ralf Thanner eröffnete um 19:30 die ordentliche 
Generalversammlung in der Pausenhalle der Grundschule 
Gutenzell-Hürbel. 
Besonders begrüßen konnte er Bürgermeisterin Monika 
Wieland, Gemeinderat Gerhard Gropper, den Ehrenvorstand 
Rudolf Kloster, das Ehrenmitglied Ewald Hummel, Dirigent 
Markus Gerowski und Benedikt Schmid von den Pferdefreun-
den Gutenzell sowie außerdem Altbürgermeister Roland Huon-
ker. 
In den letzten beiden Jahren sind folgende Mitglieder verstor-
ben: Georg Eble, Max Jörg, Karl Laux und Alfred Huchler. Ih-
nen wurde ehrend gedacht. 
Im Bericht des Vorstands erwähnte Ralf Thanner, daß die Mit-
gliederzahl in den letzten beiden Jahren wieder leicht gesun-
ken ist. Bedingt durch Corona waren seit April 2020 fast keine 
Proben mehr möglich. Ralf bedankte sich bei den Sängern für 
die Breitschaft im Chor zu singen und Dirigent Markus Gerow-
ski für sein positives Wirken im Verein. 
Ralf berichtete, dass die Proberäume in Gutenzell und Hürbel 
von der Schule und vom Kindergarten benötigt werden und 
somit dem Verein die Probenmöglichkeit genommen wurde. 
Da Schriftführer Erwin Ströbele urlaubsbedingt entschuldigt 
war, verlas Ralf den Bericht über die Aktivitäten der letzten 
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zwei Jahre. Das waren unter anderem: Essenverkaufsstand 
beim Dorffest in Hürbel, Singen bei den Gottesdiensten am 
Volkstrauertag, Jahresabschlussfeier, Singen am Dreikönigs-
tag begleitet mit Joseph Hayd auf seinem Marimbaphon, 
Metzelsuppe und ein gemütliches Beisammensein in den Ger-
berwiesen in Schwendi. Das geplante Konzert musste leider 
coronabedingt abgesagt werden. 
Manfred Bednarski konnte über einen positiven Kassenbe-
stand berichten. Beide Jahre wurden jeweils mit einem Plus 
abgeschlossen. Kassenprüfer waren Gerhard Gropper und 
Reinhold Ott. 
Der Bericht von Dirigent Markus Gerowski war relativ kurz, 
da ja seit über einem Jahr keine Proben mehr waren. Er hofft, 
dass ein Neustart bald erfolgen kann und, dass die Sänger 
weiterhin kommen, damit der Chor singfähig ist. Er erläuterte 
mögliche Modelle für einen Wiederbeginn. 
Die Entlastung wurde von Bürgermeisterin Monika Wieland 
vorgenommen. Sie dankte allen Ehrenamtlichen für die Aus-
übung Ihrer Tätigkeit. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Be-
züglich der Proberäume hat Frau Wieland auch keine konkrete 
Lösung. Die Räume werden wegen Corona von der Schule und 
vom Kindergarten benötigt. Ab August bekommt die Schule 
eine neue Rektorin, mit welcher das Problem diskutiert  wer-
den muss. 
Gewählt wurden folgende Personen einstimmig auf zwei Jahre. 
Ulrich Schlecht (1. Vorstand) eine Enthaltung 
Reinhold Ott (2.Vorsand) 
Manfred Bednarski (Kassierer) 
Erwin Ströbele (Schriftführer) 
Josef Rief (Notenwart) 
Hugo Dreyer (Beisitzer) 
Tobias Maier (Beisitzer) 
Ralf Thanner bedankte sich bei den ausgeschiedenen Gre-
miumsmitgliedern Reinhold Ruf und Ottmar Diebold für ihre 
Tätigkeiten. Insbesondere Reinhold Ruf war über sehr viele 
Jahre in beiden Vereinen tätig und hat durch sein Wirken bei-
de Vereine positiv geprägt. Ralf gratulierte außerdem seinem 
Nachfolger Ulrich Schlecht für die Wahl und bedankte sich bei 
ihm für die Bereitschaft, das Amt zu übernehmen. 
Manfred Bednarski und Rudolf Kloster bedankten sich bei Ralf 
Thanner für seine Tätigkeit als 1. Vorstand. Sein Wirken war 
stets umsichtig, weitsichtig und in jeder Hinsicht vorbildlich. 
Roland Huonker bedankte sich für die Einladung und gab 
der Hoffnung Ausdruck, dass der Verein noch einige Jahre 
singen kann. 
Der neue Vorstand Ulrich Schlecht appellierte abschließend 
an die Sänger, dass Sie wieder zu den Proben kommen und 
mit positiven Gedanken in die Zukunft gehen sollen. 
Um 21:00 Uhr schloss die ordentliche Generalversammung. 
Ulrich Schlecht dankte allen für Ihr Kommen und wünschte 
allen Anwesenden einen guten Heimweg. 

VfB Gutenzell e.V.
Sportabzeichen 
Prüfungen in Ochsenhausen für unser Sportabzei-
chen sind wieder möglich. 
Also greifen wir sofort an und treffen uns am Rat-
haus in Gutenzell am Dienstag, den 17.August 

um 18.00Uhr und fahren gemeinsam. 
Für Rückfragen: Telefon 2739 (Irmgard Walker) 

Aktive 
Bezirkspokal 2. Runde 
SV Äpfingen - VfB I    0:3 (0:0) 
Der SV Äpfingen aus der Fußball-Kreisliga A II hat in der zwei-
ten Runde des Lotto-Bezirkspokals Riß zu Hause gegen den 
Bezirksligisten VfB Gutenzell mit 0:3 (0:0) verloren. Die erste 
Halbzeit verlief ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit nutzte 

Äpfingen seine Chancen nicht, Gutenzell hingegen schon. 
Tore: 0:1 Marius Lendler (62.), 0:2 Mario Schraivogel (67.), 0:3 
Niklas Bailer (85./Eigentor). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Jochen 
Härle (53./SV Äpfingen). 
VfB II – SGM Schemmerhofen/Ingerkingen II   2:3 (0:3) 
Die Gäste waren spielerisch überlegen und drückten der Partie 
ihren Stempel auf. Trotzdem kämpften sich die Gastgeber in 
der zweiten Halbzeit in die Partie zurück und waren kurz vor 
Ende dem Ausgleich nahe. Tore: 0:1 Adrian Koritar (15.), 0:2 
Marcel Link (22./FE), 0:3 Marcel Link (45.), 1:3 Nicolai Bed-
narski (58.), 2:3 Daniel Keller (89.). 
(Quelle: Schwaebische.de) 

Vorschau 
So, 15.08.21 
15.00 Uhr SGM TSV Warthausen/ Birkenh - VfB 
13.15 Uhr SGM TSV Warthausen/ Birkenh II - VfB II 

Hürbler Sportverein e.V.
www.huerbler-sv.de

Abteilung Fitness und Beweglichkeit  
Im Herbst 2021 starten folgende Angebote: 
Fit und gesund mit Step- Aerobic 
 • Beginn: 13.09.2021 (6 Trainingseinheiten) 
 • Immer montags von 18.00 - 19.00 Uhr 
Fitness Mix 
 •  Beginn: 08.11.2021 bis Ende Dezember 2021 (6 Trai-

ningseinheiten) 
 • Immer montags von 18.00 - 19.00 Uhr 
Deep Work  
 •  Beginn: 16.09.2021 bis Ende Dezember 2021 (12 Trai-

ningseinheiten) 
 • Immer donnerstags von 19.00 - 20.00 Uhr 
Alle Angebote werden im Gemeindehaus Hürbel stattfinden. 
Mitzubringen sind ein Getränk und ein Handtuch, sowie eine 
eigene Sportmatte. Anmeldungen und Fragen nehme ich gerne 
unter 07352/929 72 18 oder 01520/ 355 9062 oder simone.
fels@gmx.de entgegen. 
Bei der aktuelle Corona- Lage ist ein Sportbetrieb in der Halle 
mit einem Hygienekonzept möglich. Wir hoffen, dass ein Start 
im September möglich ist. Ich wünsche allen schöne und er-
holsame Sommerferien. 
Simone Fels 

Abteilung Fußball 
Bezirkspokal 1. Runde 
SGM Reinstetten II/Hürbel – FC Wacker Biberach 0:4 (0:2) 
Unsere SG scheidet nach einer 0:4 Niederlage gegen die 
spielstarken Gäste aus Biberach aus dem Bezirkspokal aus. 
Vorschau: 
Samstag 14.08.2021 um 10:30 Uhr in Fischbach 
SV Fischbach – SGM Reinstetten II/Hürbel 
Sonntag 22.08.2021 um 15:00 Uhr in Hürbel 
SGM Reinstetten II/Hürbel – SGM Rot/Haslach 2 
Freitag 27.08.2021 um 19:00 Uhr in Hürbel 
SGM Reinstetten II/Hürbel – SGM Tannheim/Aitrach 
Reserve: 
Sonntag 29.08.2021 um 13:15 Uhr in Hürbel 
SGM Reinstetten II/Hürbel – SGM Tannheim/Aitrach 
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Christliche Gemeinde Erolzheim e.V. 
Gottes Wort für diese Woche. 
Zum Beginn der Ferienzeit wollen wir uns heute mit einem 
Liedtext daran erinnern, was Gott für uns getan hat und jeden 
Tag neu für uns tut: 
„Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, Er hat dir viel 
Gutes getan. 
Bedenke, in Jesus vergibt Er dir gern, du darfst Ihm, so wie 
du bist, nahn. 
Refrain: Barmherzig, geduldig und gnädig ist Er, vielmehr als 
ein Vater es kann. 
Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den 
Ewigen an. 
Du kannst Ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles ver-
loren erscheint. 
Er liebt dich auch, wenn du Ihm Kummer gemacht, ist näher 
als je du gemeint. 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist Er.... 
Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, 
das nie du gekannt: 
dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum 
Erben ernannt. 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist Er.... 
In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehor-
sam befreit. 
Er hat dich in Seine Gemeinde gestellt und macht dich zum 
Dienen bereit. 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist Er.... 
Der Text basiert auf den Aussagen in Psalm 103 und wurde 
von Heino Tangermann gereimt. Psalm 103 wird auch als „Das 
Hohelied der Barmherzigkeit Gottes“ bezeichnet. König Da-
vid schrieb diesen Lobes- und Dankespsalm zur Ehre Gottes. 
Lesen Sie bitte Psalm 103. Lassen Sie die Worte wirken. 
Denken Sie einmal darüber nach, was Gott Ihnen in Ihrem 
Leben schon alles Gutes getan hat. Danken Sie Ihm dafür. 
Wir wünschen Ihnen eine erholsame und gesegnete Ur-
laubs- und Ferienzeit. 
Bleiben Sie gesund! 
Es grüßt Sie die Christliche Gemeinde Erolzheim. 
Weitere Infos, Vorträge und Predigten finden Sie unter 
www.cg-erolzheim.de. 

  Mobilitätszentrale Baden-Württemberg 
Ausweitung ihre Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten  
Neue Vereinbarung zur Datenüberlassung mit der ASFINAG 
im Bereich der Mobilitätsdaten 
Die Mobilitätszentrale Baden-Württemberg und die österrei-
chische Autobahn- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Ak-
tiengesellschaft, kurz ASFINAG, haben mit einer gemein-
samen Erklärung die wechselseitige Absicht zur intensiven 
Zusammenarbeit im Bereich der Mobilitätsdaten bekräftigt. 
Die Partner schaffen mit dieser Vereinbarung eine Grundlage 
für einen deutlich umfangreicheren Austausch von Straßen-, 
Verkehrs- und Mobilitätsdaten. 
Verkehrsminister Winfried Hermann begrüßt die Zusammen-
arbeit: „Auch dieses Beispiel zeigt, dass Verkehrsmanage-
ment und Verkehrsinformationen nicht an den Landes- oder 
Staatsgrenzen enden. Gemeinsam mit den österreichischen 
Partnern geben wir den Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmern einen umfangreichen Überblick über die 
Verkehrssituation auf unseren Straßen. Aktuelle Verkehrsdaten 

sind eine wichtige Voraussetzung für das Verkehrsmanage-
ment und die Stauvermeidung. In einer auf Nachhaltigkeit 
zielenden Verkehrspolitik kommt der Datenbasis eine immer 
größere Bedeutung zu.“ 
„Unser Ziel ist es, die Bevölkerung künftig über aktuelle Ent-
wicklungen des Straßenverkehrs in beiden Ländern gut zu 
informieren und die Daten für Strategien des Verkehrsmanage-
ments beider Partner zu verbessern“, betont Regierungsprä-
sident Klaus Tappeser. 
Mit der Vereinbarung schlagen die Partner ein neues Kapitel im 
Austausch von Straßen-, Verkehrs-, und Mobilitätsdaten auf. 
Insbesondere mit Blick auf die Sommerferien können die ASFI-
NAG und die Mobilitätszentrale Baden-Württemberg den Nut-
zerinnen und Nutzern ein umfangreiches Informationsangebot 
bereitstellen. Beide Partner verfügen beispielsweise über je ein 
dichtes Netz an Webcams im Straßenraum, die Echtzeitbilder 
über die aktuelle Verkehrslage liefern. Diese Informationen sind 
im Web und den landeseigenen Apps abrufbar. 
Die Mobilitätszentale Baden-Württemberg stellt der ASFINAG 
alle selbstgenerierten Daten zur Verfügung. Neben Bildern von 
Webcams fallen darunter unter anderem auch Informationen 
zur Verkehrslage sowie Baustellen. Künftig ergänzen Daten 
über Ereignisse im Straßenraum wie etwa Unfälle und die Ver-
fügbarkeit von Parkplätzen und Straßenwetterinformationen 
dieses Angebot. 
Die baden-württembergische Mobilitätsdatenplattform Mobi-
Data BW bietet zudem auch Anwenderinnen und Anwendern 
aus dem angrenzenden Ausland die Möglichkeit, verkehr-
strägerübergreifende Datensätze, etwa zu verfügbarem Par-
kraum und zu Sharing-Angeboten, im Verkehrsmanagement 
zu verwenden. 
  
Hintergrundinformationen 
Auf den österreichischen Autobahnen ist die ASFINAG und in 
Baden-Württemberg die Mobilitätszentrale Baden-Württem-
berg für das Verkehrsmanagement auf den Straßen zuständig. 
Mithilfe einer weitreichenden Verkehrsdatenerfassung können 
für das Verkehrsmanagement und für das Informationsangebot 
umfangreiche Daten gewonnen und zu Services aufbereitet 
werden. Auf dem Weg zur Mobilitätswende 2030 kommt ei-
nem multimodalen, zuständigkeits- und grenzübergreifenden 
Verkehrsmanagement unter Nutzung aller verfügbaren (Echt-
zeit-)Daten eine wesentliche Bedeutung zu. Bürgerinnen und 
Bürger haben dadurch stets aktuelle und valide Informationen, 
die für ihr individuelles Mobilitätsbedürfnis eine wertvolle Ent-
scheidungshilfe darstellen. 

Hohes Ordnungsgeld  
für untergeschobene Versicherung 
Landgericht Limburg verhängt Ordnungsgeld gegen Ver-
sicherungsanbieter F.A.S.I.
• Verbraucher:innen wurde nach Abschluss eines Zeitschrif-

tenabos eine kostenlose Testmitgliedschaft bei der F.A.S.I. 
Flight Ambulance Services International Agency GmbH un-
tergeschoben.

• Die Testmitgliedschaft verlängerte sich nach drei Mona-
ten jedoch automatisch in ein kostenpflichtiges Schutzpa-
ket, wenn Verbraucher:innen nicht aktiv kündigten. Das ist 
rechtswidrig.

• Trotz eines Gerichtsurteils versuchte der Anbieter weiter-
hin, Verbraucher:innen die unerwünschten Verträge unter-
zujubeln

 
Das LG Limburg a.d.Lahn hatte F.A.S.I schon einmal untersagt, 
Verbraucher:innen unaufgefordert ein kostenloses Testange-
bot zu unterbreiten, das sich nach der Probephase automa-
tisch und kostenpflichtig verlängert. Im Kern ist das Angebot 
eine Art Versicherung. Da das Unternehmen sich nicht daran 



 Amtsblatt Gutenzell-Hürbel Freitag, 13. August 2021 13

hielt und nach Schlupflöchern suchte, das Urteil zu umgehen, 
stellte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erfolgreich 
den Antrag, ein Ordnungsgeld festzusetzen. Das LG Limburg 
setzte dieses auf 50.000 Euro hoch. Ob die Firma einsichtig 
ist, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.  
„Wer etwas geschenkt bekommt, möchte nicht erst kündigen 
müssen, damit das Geschenk nicht kostenpflichtig wird. Und 
er muss es auch nicht,“ sagt Peter Grieble von der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg. Doch genau darüber er-
reichten die Verbraucherzentrale Beschwerden, die Grundlage 
des erneuten Urteils waren: Nach Abschluss eines Zeitschrif-
tenabonnements wurden die Betroffenen von einer „Qualitäts-
kontrolle“ angerufen. Im Rahmen dieses Gesprächs wurde 
ihnen dann mitgeteilt, dass sie als Dankeschön eine dreimo-
natige kostenlose Testmitgliedschaft zu einer „Auslandsreise 
Kranken- und Rückholversicherung“  und weitere Infos dazu 
per Post von einem Kooperationspartner erhielten. 
In den besagten Schreiben wurde die dreimonatige kosten-
lose Testmitgliedschaft bestätigt. Nach Ablauf der Testphase 
müssten Verbraucher:innen jedoch aktiv kündigen. Andernfalls 
hätte sich die kostenlose Mitgliedschaft automatisch kosten-
pflichtig verlängert, ein Schutzpaket für 89 Euro pro Jahre. 
„Und das für eine Absicherung, deren Bedarf vom Anbieter 
gar nicht ermittelt worden ist und den die Betroffenen oftmals 
gar nicht benötigten,“ sagt Grieble. Der Fall zeige, so Grieble 
weiter, dass Versicherungen nur durch Fachleute und nicht ne-
benher mit einem Zeitschriftenabo vertrieben werden sollten. 
Anbieter uneinsichtig 
Das Vorgehen des Anbieters ist nicht neu. Die Verbraucherzen-
trale ging bereits wegen einer ähnlichen Masche gegen F.A.S.I. 
vor. „Doch der Anbieter änderte sein Verhalten nur geringfügig 
und wollte so weiter Geschäfte machen,“ sagt Grieble. Die 
Überprüfung durch die Verbraucherzentrale ergab, dass dieses 
Vorgehen weiterhin rechtswidrig ist und gegen das bestehende 
Urteil verstößt. Die Verbraucherzentrale beantragte daraufhin, 
ein Ordnungsgeld festzusetzen. Das Landgericht Limburg gab 
ihr Recht und setzte das Ordnungsgeld auf 50.000 Euro hinauf 
(Az. 5O 30/16). Grieble ist mit dem Beschluss zufrieden: „Wir 
hoffen, dass dem Treiben nun endlich ein Ende gesetzt wird.“ 
Die Verbraucherzentrale wird das Unternehmen aber auch 
weiter genau im Auge behalten. Verbraucher:innen, die von 
F.A.S.I. unerwünschte Versicherungen und Testmitgliedschaf-
ten erhalten, können dies der Verbraucherzentrale melden. 

Im Spurt: Genießerlauf soll stattfinden 
Die Lauffreunde Biberach e.V. haben dieser Tage mit den Vor-
bereitungen zum 4. Biberacher Genießerlauf am 17. Oktober 
begonnen. „Im Eiltempo, aber angesichts Inzidenzwerten und 
hoffentlich noch stärkerem Impffortschritt sind wir optimis-
tisch“, so Vorsitzender Johannes Riedel. Der späte Termin 
hielte den Verein auch noch flexibel. Die Online-Anmeldung 
beginnt heute (Montag, 2. August). Riedel stellt klar: „Sollte der 
Lauf pandemiebedingt nicht stattfinden, werden keine Start-
gebühren fällig.“ Das sei mit dem Laufdienstleister abgeklärt. 
Gleichwohl wird es kleine Änderungen am Laufkonzept geben. 
Diese betreffen vor allem den Staffelwettbewerb: Statt drei 
mal sieben Kilometern auf der Original Genießerlauf-Halbma-
rathonstrecke gibt es einen zwei mal acht Kilometer-Wettbe-
werb, bei dem die Läuferinnen und Läufer in Reute wenden 
und zur Stabübergabe in die Innenstadt zurückkehren. „Beim 
Einsatz von Shuttle-Bussen zum und vom Wechselpunkt in 
Voggenreute sind wir nun einfach vorsichtig“, begründet der 
neue Streckenchef Harry Zell. Und der diesjährige Wechsel-
punkt sorge für zusätzliche Stimmung im Start-Ziel-Bereich. 
Ferner entzerre man die Starts von Halbmarathon und Staffeln 
zeitlich, „um Begegnungsverkehr von schnelleren Halbma-
thonis und langsameren Staffeln im Wolfental zu verhindern“. 
Auch ein Hygienekonzept hat der Verein ausgearbeitet. „Wir 

sind auf alle Eventualitäten vorbereitet“, erläutern Andrea 
Bodenmüller und Kathrin Philipp, unter deren Federführung 
es entstand und weiter angepasst wird. Hier ginge es um et-
waige Änderungen im Rahmenprogramm wie Ausgabe der 
Startnummern heuer in der Pflugschul-Turnhalle, eine Nudel-
party am Vorabend sowie Siegerehrung und After-Run-Party 
nach dem Lauf. „Auch wenn die Corona-Situation womöglich 
wieder schlechter wäre, denke ich, dass wir den sportlichen 
Teil auf jeden Fall sicher über die Bühne kriegen“, sagt die 
stellvertretende Vorsitzende Isolde Maier-Kling mit Blick auf 
3-G-Regeln, Testkonzepte oder Regelungen für Umkleiden, 
die man im Konzept festgehalten habe. Mit der Stadtverwal-
tung sowie den Genießerlauf-Gemeinden Mittelbiberach und 
Ingoldingen sei man in engem und konstruktivem Austausch. 
Unter der bewährten Regie von Schriftführerin Birgit Hipp 
hat der Verein nun die Homepage auf Stand gebracht, führt 
Gespräche mit Partnern und Sponsoren und klärt organisa-
torische Details: „Das ist für uns jetzt ein ziemlicher Endspurt, 
weil wir erst spät Klarheit hatten und das Konzept des Laufs 
anpassen mussten.“ Vielleicht sei die Anmeldung zum Bibe-
racher Genießerlauf ja auch noch eine neue Motivation, zur 
Corona-Impfung zu gehen, „denn die Einhaltung der 3-G-Re-
geln werden wir bei der Startnummernausgabe bereits kon-
trollieren.“ Vorbereitungsläufe sind aktuell noch nicht termi-
niert. Hierzu informieren die Lauffreunde Biberach nach und 
nach in den Sozialen Medien, im Internet und in der Schwä-
bischen Zeitung. 
Infos und Anmeldung: www.biberacher-geniesserlauf.de 
  
4. Biberacher Genießerlauf am 17. Oktober 
Der Genießerlauf soll stattfinden, die Online-Anmeldung läuft 
bereits. Der Veranstalter Lauffreunde Biberach e.V. teilt mit, 
dass es im Staffelwettbewerb aus Hygieneschutzgründen eine 
Änderung geben wird: Aus  der 3 x 7 werde eine 2 x 8 km-Staf-
fel, weil man auf den Bustransfer vom und zum Wechselpunkt 
Voggenreute verzichte. So drehen die Staffelläufer in Reute 
um und laufen über Unterreute und das Wolfental nach Bibe-
rach zurück. Der Halbmarathon führt wie bisher über Reute, 
Voggenreute, Ingoldingen, Grodt, Voggenreute nach Biberach 
zurück. Änderungen im Rahmenprogramm seine aktuell noch 
nicht abzusehen, man habe aber ein Hygienekonzept, das 
den jeweils geltenden Bedingungen angepasst werde. Sollte 
der Lauf pandemiebedingt nicht stattfinden können, werden 
keine Startgebühren eingezogen. Alle Informationen und On-
line-Anmeldung: www.biberacher-geniesserlauf.de 

Stabübergabe in der Landwirtschaftsabtei-
lung des Regierungspräsidiums Tübingen 
Anita Schmitt ist neue Leiterin der Abteilung Landwirt-
schaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittel-
wesen 
Regierungspräsident Klaus Tappeser hat Anita Schmitt zur 
neuen Leiterin der Abteilung Landwirtschaft, Ländlicher 
Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen bestellt. Sch-
mitt war bislang stellvertretende Leiterin dieser Abteilung 
und Leiterin des Referates Betriebswirtschaft, Agrarför-
derung und Strukturentwicklung. Sie folgt Dr. Gabriele 
Reiser nach, die nach 40 Jahren im Landesdienst, davon 
24 Jahre als Abteilungsleiterin im Regierungspräsidium 
Tübingen, in den Ruhestand gegangen ist.  
„Anita Schmitt bringt alles mit, was sie für ihre neue Aufga-
be benötigt. Sie ist in der Landwirtschaftsverwaltung ‚groß 
geworden‘, verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf al-
len Verwaltungsebenen und hat bereits als stellvertretende 
Abteilungsleiterin eindrucksvoll ihre Führungskompetenzen 
unter Beweis gestellt. Gemeinsam werden wir uns für einen 
modernen ländlichen Raum einsetzen und die Stärkung der 
Biodiversität im Regierungsbezirk voranbringen. Natürlich 
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haben wir dabei auch die Interessen der Landwirtschaft und 
des Tierwohls im Blick“, machte Regierungspräsident Klaus 
Tappeser bei der Einsetzung deutlich. 
Anita Schmitt ist in Oberschwaben aufgewachsen und absol-
vierte nach dem Abitur ein Studium der Agrarwissenschaften. 
Nach dem Vorbereitungsdienst im Alb-Donau-Kreis begann sie 
1993 ihre Laufbahn in der Landwirtschaftsverwaltung als As-
sessorin beim Landwirtschaftsamt Ladenburg. Daran schlos-
sen sich Stationen im Ministerium für Ländlichen Raum im 
Bereich der Agrarpolitik und im Staatsministerium an. 2002 
wechselte sie an das Regierungspräsidium Stuttgart und über-
nahm dort die Leitung des Referates Pflanzliche und tierische 
Erzeugnisse. Seit 2010 ist sie im Regierungspräsidium Tübin-
gen als Leiterin des Referates Betriebswirtschaft, Agrarför-
derung und Strukturentwicklung tätig und wurde 2011 zur 
stellvertretenden Abteilungsleiterin bestellt. 
Hintergrundinformation: 
Die Abteilung Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- 
und Lebensmittelwesen mit ihren ca. 130 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern nimmt vielfältige Aufgaben als Dienstleister 
zur Stärkung des Ländlichen Raums sowie in den Bereichen 
der Landwirtschaft, des Veterinärwesens und des Verbrau-
cherschutzes wahr. Die Stabsstelle Tiergesundheit, Tierschutz 
und Verbraucherschutz ist eine spezielle, landesweit tätige 
Einrichtung im Dienste des Tier- und Verbraucherschutzes. 
Als Förderagentur des ländlichen Raumes werden mit Mitteln 
des Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, sowie über eu-
ropäisch kofinanzierte Maßnahmen wie LEADER und „Spit-
ze auf dem Land“ die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf 
dem Land in der Gesamtheit fortentwickelt und verbessert. 
Eine wichtige Steuerungs- und Koordinierungsfunktion kommt 
der Abteilung auch bei der Umsetzung der europäischen Aus-
gleichleistungen für die Landwirtschaft zu. Die Förderung von 
Investitionen in Betrieben der Landwirtschaft und der Ver-
marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse trägt dazu bei, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern und die 
Einführung umweltverträglicher Produktionsverfahren nach-
haltig zu unterstützen. 
Darüber hinaus ist die Abteilung für das Jagd- und Fischer-
eiwesen sowie für die Aus- und Fortbildung in den land- und 
hauswirtschaftlichen Berufen zuständig. In der tierischen und 
pflanzlichen Erzeugung werden nachhaltige, umweltschonen-
de und effiziente Produktionsverfahren unterstützt und im 
Rahmen von Fachrechtskontrollen gesichert. 

Regierungspräsidium Tübingen 
Hartmut Nill ist neuer pädagogischer Stellvertreter der 
Schulabteilung des Regierungspräsidiums Tübingen 
Hartmut Nill wurde mit sofortiger Wirkung von Regierungs-
präsident Klaus Tappeser zum neuen pädagogischen Stell-
vertreter der Abteilungspräsidentin Dr. Susanne Pacher der 
Abteilung Schule und Bildung bestellt. Für die Aufgabe bringt 
Nill vielfältige Erfahrungen aus unterschiedlichen Stationen in 
der Schulverwaltung mit.  
Der ehemalige Schulleiter Hartmut Nill ist bereits seit Som-
mer 2015 als Referatsleiter für die Grund-, Werkreal-, Haupt-, 
Real- und Gemeinschaftsschulen sowie die Sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentren im Regierungsbe-
zirk verantwortlich. Der 59-Jährige tritt in der pädagogischen 
Stellvertretung die Nachfolge von Dieter Renner an, der Ende 
Juli in den Ruhestand getreten ist. 
Regierungspräsident Klaus Tappeser ist bei der Amtseinset-
zung von Hartmut Nill am Montag, 2. August 2021 überzeugt 
von der neuen Besetzung. „Viel Praxiserfahrung und Fachkom-
petenz zeichnen Hartmut Nill aus,“ so Regierungspräsident 
Klaus Tappeser. „Er ist ein Ansprechpartner auf Augenhöhe 
für die Schulen im Regierungsbezirk Tübingen und Pädagoge 
mit Leib und Seele.“ 

Nach dem Abitur absolvierte Hartmut Nill zunächst in Reut-
lingen ein Studium zum Realschullehrer. Daran schloss er ein 
Studium der Schulpädagogik an der Universität Tübingen an 
und absolvierte das Referendariat in Leinfelden. Anschließend 
war er einige Jahre als Lehrer in Tübingen tätig. Mitte 1999 
wurde er Schulreferent am damaligen Oberschulamt Tübingen. 
Nach fünf Jahren wechselte er an die Friedrich-List-Realschule 
Mössingen, deren Leitung er 2009 übernahm, bis er 2015 die 
Referatsleitung am Regierungspräsidium Tübingen übernahm. 
Hintergrundinformation: 
In der Schulabteilung des Regierungspräsidiums arbeiten 
rund 130 Pädagogen, Juristen, Verwaltungsfachleute und 
weitere unterstützende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu 
den Aufgaben als obere Schulaufsichtsbehörde gehört die 
Fachaufsicht über die knapp 800 öffentlichen und 180 priva-
ten Schulen aller Schularten sowie die Koordination, Beratung 
und Steuerung der vier Staatlichen Schulämter Albstadt, Bi-
berach, Markdorf und Tübingen. Darüber hinaus üben wir die 
Dienstaufsicht über die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie 
rund 23.000 Lehrerinnen und Lehrer im Regierungsbezirk aus. 

Aus der Reihe Online-Seminare

Bewerbung für Ausbildung  
und Duales Studium 
Was sollte bei einer Bewerbung auf eine Ausbildungsstelle 
oder auf ein Duales Studium alles beachtet werden? Antworten 
auf alle Fragen zu diesem Thema bietet das Online-Seminar 
„Bewerbung für Ausbildung und Duales Studium“ der Berufs-
beratung der Agentur für Arbeit Ulm. Interessierte Schüler von 
Gymnasien und Berufskollegs und deren Eltern sind eingela-
den, am Donnerstag, den 26. August von 15:30 – 16:30 Uhr 
daran teilnehmen. Eine Anmeldung unter Angabe des Namens, 
Schule und Klassenstufe an Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de ist 
erforderlich. Der Link zum Videokonferenzportal wird nach 
bestätigter Anmeldung zugesandt. Zur Teilnahme werden 
ein Computer mit Headset und Kamera oder ersatzweise ein 
Notebook, Tablet oder Smartphone benötigt. Die Teilnahme 
ist kostenfrei. 

JETZT NEU!

für nur
23,90 € jährlich

statt 27,90 €

Sie haben Interesse? Melden Sie sich, wir beraten Sie gerne:

07154 8222-20
abo@duv-wagner.de

Ihr Gemeindeblatt

Gutenzell-Hürbel
ist jetzt auch als 

E-Paper erhältlich. 
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Urlaub machen in Deutschland:

Nordsee

Spendenkonto: DE47 3708 0040 0240 0030 00
Commerzbank Köln
Sti chwort: Hochwasser Deutschland

Die Familien in den Flutgebieten benöti gen dringend Unterstützung. 
Spenden Sie jetzt!

©
 H

el
p

Hochwasser-Hilfe Deutschland

www.help-ev.de

wünscht Ihnen einen

schönen Sommer



Amtsblatt der Gemeinde Gutenzell-Hürbel Nummer 32-35

Wir suchen ab sofort

FSJ/BFD-Teilnehmer (m/w/d)
für unseren internen Fahrdienst und Essen auf Räder.

Bist Du:

-  engagiert, flexibel, freundlich und zuverlässig?
-  bereit Verantwortung zu übernehmen?

Hast Du:

- den Führerschein der Klasse B?
-  Freude am Umgang mit älteren, kranken

und behinderten Menschen?
-  Interesse an einem sozialen Beruf

und Du möchtest darin erste
Erfahrungen sammeln?

Dann freuen wir uns auf ein Gespräch mit Dir, 
Deine Bewerbung sendest Du bitte an: 

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden – Württemberg e.V. 
Region Orsenhausen - Biberach
z. Hd. Herrn Grimm
Samariterweg 1-3, 88477 Orsenhausen
E-mail: bewerbung@asbbc.de
Tel.: 07353/9844-130

TÜV Nord Prüfstelle Schönebürg 

Es werden Hauptuntersuchungen,
Abgasuntersuchungen und Gasprüfungen 
für folgende Fahrzeuge angeboten:

Motorräder, PKW, Anhänger, 
Wohnwagen/Wohnmobile, Quad, land- und
forstwirtschaftliche Fahrzeuge, …
Terminbuchungen sind online, telefonisch 
oder per Mail möglich.

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Geier
Kreuzbergweg 12
88477 Schwendi/Schönebürg
07353 2975 / 0152 04690164
www.ingenieurbuero-geier.com
www.tuev-nord.de

Manu`s Fahrservice mit Herz
Wir sind die Spezialisten der Fahrten zur
• Dialyse •  Strahlentherapie •  Chemo

oder zum Arzt und ins Krankenhaus
ob sitzend, mit Rollator oder im Rollstuhl

kompetent♥ freundlich ♥ zuverlässig  

Rufen sie uns einfach an

07353 98 25 97
info@manus-fahrservice.de, Wallgraben 1, 88477 Schwendi
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